
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 21. Dezember 2023  

 
Mandantenbrief November/Dezember 2023 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) tritt am 01.01.2024 in Kraft 

Gebäudeenergiegesetz gebilligt 
 
Erbschaftsteuer 

Umfang der erbschaftsteuerlichen Befreiung eines Familienheims 
 

Lohn- und Gehalt 

Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2024 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung November/Dezember 2023 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

11.12.20231 10.01.20242 

Einkommensteuer, Kirchensteu-
er,  
Solidaritätszuschlag 

11.12.2023 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

11.12.2023 entfällt 

Umsatzsteuer 11.12.20233 10.01.20244 
Ende der Schon-
frist obiger Steu-
erarten bei Zah-
lung durch: 

Überweisung5 14.12.2023 15.01.2024 
Scheck6 11.12.2023 10.01.2024 

Sozialversicherung7 27.12.2023 29.01.2024 
Kapitalertragsteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-

eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei 

Jahreszahlern für das vorangegangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszah-

lern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Ein-
zugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 21.12.2023/25.01.2024, jeweils 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchfüh-
rung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fäl-
ligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf ei-
nen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 



 

Allgemein 
Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) tritt am 01.01.2024 in Kraft 
Am 01.01.2024 tritt das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
(MoPeG) in Kraft. Es soll das Personengesellschaftsrecht modernisieren und an die aktuel-
len Anforderungen der Wirtschaft anpassen. Das Gesetz bringt bedeutende Änderungen für 
Personengesellschaften, insbesondere für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Die 
Rechtsfähigkeit der GbR, die Einführung eines Gesellschaftsregisters und die Möglichkeit 
der Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz stellen die wesentlichen Änderungen dar. 
Das Gesetz beinhaltet auch Änderungen im Steuerrecht, wie z. B. die Möglichkeit für Perso-
nengesellschaften, zur Körperschaftsteuer zu optieren, und steuerliche Entlastungen für klei-
nere Personengesellschaften. Daher sollten sich Unternehmern und Gesellschaften mit den 
Änderungen auseinandersetzen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. 

Energieeffizienzgesetz beschlossen 
Mit dem am 21.09.2023 vom Deutschen Bundestag beschlossene Energieeffizienzgesetz 
(EnEfG) werden auch Unternehmen mit einem großen Energieverbrauch (durchschnittlich 
mehr als 7,5 GWh) verpflichtet, Energie- oder Umweltmanagementsysteme einzuführen und 
Unternehmen ab einem Gesamtendenergieverbrauch von 2,5 GWh sollen wirtschaftliche 
Energieeffizienzmaßnahmen in Umsetzungsplänen erfassen und veröffentlichen. Über die 
Umsetzung geeigneter Effizienzmaßnahmen entscheiden die Unternehmen aber selbst.  
Für Rechenzentren gelten Energieeffizienzstandards. Auch muss künftig Abwärme genutzt 
werden, da hier Potentiale für mehr Energieeffizienz schlummern. Alle Betreiber von großen 
Rechenzentren sollen zudem künftig Strom aus erneuerbaren Energien nutzen, sowie Infor-
mationen zu ihrem Energieverbrauch in ein öffentliches Register eintragen sowie ihre Kun-
den über den spezifischen Energieverbrauch informieren. 
Das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig. Der Bundesrat hat das Gesetz am 20.10.2023 
gebilligt. Es wird nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung 
zugeleitet.  

Gebäudeenergiegesetz gebilligt 
Das sog. Heizungsgesetz, das der Bundestag am 08.09.2023 verabschiedet hatte, hat am 
29.09.2023 die letzte parlamentarische Hürde im Bundesrat genommen. Damit ist das Ge-
setz, das der Zustimmung der Länder nicht bedurfte, automatisch gebilligt. Es wird nun über 
die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und kann da-
nach im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll in weiten Teilen am 01.01.2024 in 
Kraft treten.  
Mit der aktuellen Neufassung wird das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zudem mit einem neu-
en Gesetz zur „Wärmeplanung und Dekarbonisierung der Wärmenetze“ (WPG) verzahnt. Die 
Neufassung des GEG sieht vor, dass ab 2024 alle neu installierten Heizungen zu mindes-
tens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. 
 

Körperschaftsteuer 
 
Verdeckten Gewinnausschüttung bei Alleingesellschafter-Geschäftsführer trotz Pri-
vatnutzungs-verbots eines betrieblichen Pkw 
Bei einem Alleingesellschafter-Geschäftsführer kann selbst dann ein zu einer verdeckten 
Gewinnausschüttung (vGA) führender Anscheinsbeweis für die Privatnutzung eines von der 
GmbH überlassenen Pkw vorliegen, wenn im Anstellungsvertrag ein Privatnutzungsverbot 
vereinbart wurde. Die verdeckte Gewinnausschüttung ist auf Ebene der Gesellschaft jedoch 
nicht nach der 1%-Regelung, sondern nach Fremdvergleichsgrundsätzen zu bewerten. So 
entschied das Finanzgericht Münster. 



 
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs spricht die allgemeine Lebenserfahrung 
dafür, dass ein einem Gesellschafter-Geschäftsführer von der Gesellschaft zur Nutzung 
überlassenes betriebliches Fahrzeug auch privat genutzt wird. Dies gilt auch bei einem Pri-
vatnutzungsverbot, wenn keine organisatorischen Maßnahmen getroffen würden, die eine 
private Nutzung ausschließen. Für den Anscheinsbeweis spricht, dass ein Privatnutzungs-
verbot wegen des fehlenden Interessengegensatzes keine gesellschaftsrechtlichen oder 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen nach sich zieht. Es kann daher nicht ohne Weiteres unter-
stellt werden, dass der Geschäftsführer sich tatsächlich an das Verbot hält. Die Klägerin hat 
den Anscheinsbeweis nicht entkräftet. Sie hat es versäumt, Beweisvorsorge etwa durch die 
Führung eines Fahrtenbuches oder sonstige Aufzeichnungen zu treffen. Zur tatsächlichen 
Durchführung der Vereinbarung, wonach das betriebliche Fahrzeug nach Geschäftsschluss 
auf dem Firmengelände abzustellen ist, hat die Klägerin keine Belege vorgelegt. Da der auf-
grund des Anscheinsbeweises anzunehmenden Privatnutzung keine Überlassungsvereinba-
rung zugrunde lag, führt diese nicht zu Arbeitslohn, sondern zu einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung. 
Diese ist allerdings - entgegen der Auffassung des Finanzamts - nicht anhand der 1 %-
Regelung zu bewerten, da dieser lohnsteuerrechtliche Wert für die Bewertung einer verdeck-
ten Gewinnausschüttung nicht gilt. Der Wert ist vielmehr nach Fremdvergleichsmaßstäben 
zu schätzen. Bei der Berechnung hat das Gericht einen Gewinnaufschlag von 5 % auf die 
Fahrzeugkosten vorgenommen und die Privatnutzung mit 50 % angesetzt. Das Gericht hat 
ebenfalls die Sonderabschreibung für das neu angeschaffte Fahrzeug versagt, da dieses 
nicht zu mindestens 90 % betrieblich genutzt worden ist. Die Klägerin hat ihrem Geschäfts-
führer das Fahrzeug gerade nicht betrieblich im Rahmen des Anstellungsvertrags überlas-
sen, sondern im Rahmen einer verdeckten Gewinnausschüttung. Dies stellt keine betriebli-
che Nutzung i. S. v. § 7g EStG dar. 

Erbschaftsteuer 
 
Umfang der erbschaftsteuerlichen Befreiung eines Familienheims 
Unter den Voraussetzungen von § 13 Abs. 1 Nr. 4c Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) ist der 
Übergang der selbstbewohnten Immobilie (sog. Familienheim) von der Erbschaftsteuer be-
freit. Das Niedersächsische Finanzgericht entschied zum Umfang der Steuerbefreiung, dass 
nur die Grundfläche des mit dem Familienheim bebauten Flurstücks (oder bei größeren Flur- 
stücken eine angemessene Zubehörfläche) nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG von der Erb-
schaftsteuer befreit ist. 
Der Kläger erwarb durch Erbschaft sechs Flurstücke. Fünf dieser Flurstücke waren (§ 890 
BGB) zusammengefasst als ein Grundstück im Grundbuch vereinigt. Im Streitfall gab es die 
Besonderheit, dass das für die Bewertung zuständige Finanzamt drei der fünf im Grundbuch 
vereinigten Flurstücke in einem Bescheid zusammengefasst und für diese einen Gesamtwert 
festgestellt hatte. In der Erläuterung des Bescheides hatte das Bewertungsfinanzamt ausge-
führt, dass die Steuerbefreiung für das Familienheim ggf. nur für das eine Flurstück zu ge-
währen sei, auf dem das Haus steht.  
So sah es auch das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt. Es übernahm in den Erb-
schaftsteuerbescheid nicht den festgestellten Gesamtwert für die drei Flurstücke und ge-
währte hierfür die Steuerbefreiung, sondern rechnete stattdessen aus dem Gesamtwert den 
Wert des mit dem Einfamilienhaus bebauten Flurstücks heraus und gewährte nur in dieser 
Höhe die Steuerbefreiung. Der Kläger begehrte hingegen die Steuerbefreiung für alle drei 
Flurstücke. 
Das Niedersächsische Finanzgericht vertrat die Ansicht, dass das Erbschaftsteuerfinanzamt 
zu Recht nur das tatsächlich mit dem Familienheim bebaute Flurstück von der Steuer befreit 
hatte. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Bundesfinanzhof zu dieser Frage positioniert. 



 
Lohn- und Gehalt 
Bundeskabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2024 
Das Bundeskabinett hat am 11.10.2023 die Verordnung über die Sozialversicherungsre-
chengrößen 2024 beschlossen. Bevor diese im Bundesgesetzblatt verkündet wird, muss der 
Bundesrat ihr noch zustimmen. 
Große Bedeutung für viele Werte in der Sozialversicherung hat die Bezugsgröße - unter 
anderem für die Festsetzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige 
Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung oder für die Beitragsberechnung von 
versicherungspflichtigen Selbstständigen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Be-
zugsgröße steigt im Jahr 2024 auf 3.535 Euro/Monat (2023: 3.395 Euro/Monat); die Be-
zugsgröße (Ost) auf 3.465 Euro/Monat (2023: 3.290 Euro/Monat). 
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung erhöht sich auf 
7.550 Euro/Monat (2023: 7.300 Euro/Monat) und die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) 
auf 7.450 Euro/Monat (2023: 7.100 Euro/Monat). 

Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) beträgt im Jahr 2024 69.300 Euro (2023: 66.600 Euro). 
Die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung steigt auf 62.100 Euro jährlich (2023: 59.850 Euro) bzw. 5.175 Euro 
monatlich (2023: 4.987,50 Euro). 


